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Vorwort 
 

 
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Der Gemeinderat freut sich, Ihnen die Jahresrechnung 2019 präsentieren zu können. Sie erhalten 
wiederum einen Einblick, wie die Gemeinde Grub Ihre Steuergelder im vergangenen Jahr eing e-
setzt hat. Dazu gehören wie immer diverse Aufstellungen und dazugehörige Erläuterungen. Einige 
Ereignisse und Projekte, die auch in der Jahresrechnung ihren Niederschlag gefunden haben, möchte 
ich im Folgenden nochmals aufgreifen: 
 

Projekt Hängebrücke 
 
Nach sechsmonatiger Bauzeit konnten die Bauarbeiten der Hängebrücke im April 
2019 abgeschlossen werden. Die Einweihungsfeier fand am 26. April 2019 unter 
Teilnahme der beiden Regierungsräte der Kantone Appenzell Ausserrhoden und 
St. Gallen sowie weiteren bekannten Persönlichkeiten in der Frauenrüti statt. Mit 
der Feier am 27. April 2019 konnte die Bevölkerung an der Einweihung teil-
nehmen und die Brücke der Öffentlichkeit übergeben werden. 
 

Abgeschlossene Bauprojekte: Neuer Turnhallenboden 
 
In den Sommerferien ist der Turnhallenboden im Zentralschulhaus saniert worden. Der Sport -
bodenbelag wurde ersetzt, Geräte ergänzt und neue Bodenmarkierungen angebracht. Die Turn-
halle ist durch den neuen hellen Boden sehr freundlich und einladend geworden.  
 
Neue Gartenanlage Weiherwies 
 
Am 3. Oktober 2019 ist die neue Gartenanlage im Alterswohn- und 
Pflegeheim Weiherwies feierlich eingeweiht worden und den                     
Bewohnerinnen und Bewohnern übergeben worden. In der Gestaltung 
des Gartens sind die Bedürfnisse pflegebedürftiger Bewohnerinnen 
und Bewohner und jener mit Demenz berücksichtigt worden. 
  
Neue Wasserleitungen 

 
In der Frauenrüti wie auch in der Höchi wurden die Wasserleitungen erneuert. Durch die Sani e-
rung konnten nicht nur altersbedingte Schäden beseitigt, sondern ebenfalls die Gebrauchs-
tauglichkeit und zweckbestimmte Nutzbarkeit der Leitungen wieder hergestellt werden.  

 

Aufwertungen im Dorfweiher-Areal 
 
Die Umwelt- und Naturschutzkommission Grub hat im Frühjahr 
2019 einige Aufwertungen zugunsten einer grossen Artenvielfalt 
im Dorfweiherareal realisiert. 
 
Die Mitglieder der UNSK leisten jedes Jahr mit Freude und Be-
geisterung ein bis zwei Samstage Fronarbeit zu Gunsten unserer 
Natur und machen dabei immer auch spannende Entdeckungen 
und geniessen das Gemeinschaftserlebnis. Herzlichen Dank! 
 

Kanal-TV-Aufnahmen 
 
Die erste Etappe der Kanal-TV-Aufnahmen ist abgeschlossen. In einem nächsten Schritt werden 
die Aufnahmen ausgewertet und falls notwendig Kontakt mit den Hauseigentümern  auf-
genommen. Zudem wird im Jahr 2020 die zweite Etappe der Kanal-TV-Aufnahmen durchgeführt. 

 

Hauptübung der Regiwehr 
 
Eine eindrückliche Hauptübung bot die Regiwehr am 2. November 
2019 auf einem Bauernhof in Grub SG. Wieder einmal zeigte sich, 
wie die Feuerwehrangehörigen sich einsetzen und ihre Aufgaben 
fest im Griff haben. Den Angehörigen der Regiwehr sowie dem 
Kommando gebührt für den unermüdlichen Einsatz ein herzliches 
Dankeschön! 
 

 

Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker 
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Jahresrechnung 2019 
 

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Jahresrechnung 2019 der Einwohnergemeinde 
Grub. 
 
Erfreulich positiver Jahresabschluss 2019 
Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 6‘143‘934.68 und einem 
Gesamtertrag von Fr. 6‘471‘825.20 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 327‘890.52 ab. 
Budgetiert war ein Aufwandsüberschuss von Fr. 17‘900.00. Grub hat im vergangenen Jahr 
also um Fr. 345‘790.52 besser abgeschlossen als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird 
dem Eigenkapital gutgeschrieben, das neu Fr. 3‘399’959.64 beträgt.  

 
Mehr Steuereinnahmen,  bessere Ressortabschlüsse 
Zurückzuführen ist der Besserabschluss auf Minderaufwendungen in fast allen Ressorts, den 
Finanzausgleich, welcher um Fr. 26‘200.00 höher ausfiel als im Voranschlag budgetiert 
sowie drei Wertberichtigungen. Höhere  Steuereinnahmen bei den Sondersteuern wie 
Grundstückgewinnsteuern, Handänderungssteuern sowie bei den Erbschafts- und 
Schenkungssteuern tragen zum guten Resultat bei.  
 
Investitionen und Abschreibungen 
Die Investitionsrechnung wurde gesamthaft mit Fr. 806‘232.53 (Investitionsprogramm 2019: 
Fr. 1‘843‘000.00) neu belastet. Einige Positionen aus der Investitionsplanung 2019 konnten 
im Rechnungsjahr nicht umgesetzt werden. Es wurden planmässige Abschreibungen in der 
Investitionsrechnung von Fr. 303‘700.00 vorgenommen. Im Wesentlichen verteilen sich die 
Investitionen auf die folgenden Projekte: Im Zentralschulhaus: Sanierung des 
Turnhallenbodens und Erstellung des Spielplatzes, die Gartenanlage im Alterswohn- und 
Pflegeheim Weiherwies, der Neubau der Hängebrücke, diverse Projekte der 
Wasserversorgung und der Elektra: wie Frauenrüti, Höchi und MS-Leitung Dorf-
Schwarzenegg. Die Investitionsrechnung weist per 31. Dezember 2019 einen Saldo von     
Fr. 5‘176’136.91 aus. 
 
Dank des Gemeinderates 
Der Gemeinderat dankt allen Personen, welche sich im vergangenen Jahr für die Gemeinde 
Grub eingesetzt haben, recht herzlich. Der Dank gilt aber auch allen Steuerpflichtigen, 
welche ihren Verpflichtungen fristgerecht nachkommen. 
 
 
Genehmigung des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat Grub hat an seiner Sitzung vom 11. März 2020 beschlossen, die 
Jahresrechnung 2019 zu genehmigen. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 8 lit. h der 
Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Eine Urnenabstimmung findet nur statt, 
wenn dies mindestens 30 Stimmberechtigte innert 20 Tagen schriftlich verlangen. 
 
Die Frist für das fakultative Referendum wird nach Ablauf der Coronavirus-Massnahmen des 
Bundes durch den Gemeinderat erfolgen.  
(Der Bundesrat hat am 20. März 2020 die Verordnung über den Fristenstillstand bei eidgenössischen Volksbegehren erlassen. 
Diese trat am 21. März 2020 in Kraft und gilt bis 31. Mai 2020. Alle Gemeinden werden ersucht, in der Zeit bis zum                     
31. Mai 2020 keine referendumspflichtigen Beschlüsse in ihrer Gemeinde zu eröffnen.) 

 
Grub AR, 8. April 2020 
 
 NAMENS DES GEMEINDERATES 
 Die Gemeindepräsidentin:           Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
 Katharina Zwicker Willi Solenthaler 

3



Bericht der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Grub AR zur 
Jahresrechnung 2019 
 
Gestützt auf Art. 29 der Gemeindeordnung prüft die Geschäftsprüfungskommission die 
Gemeinderechnung und die Geschäftsführung des Gemeinderates sowie der gesamten 
Gemeindeverwaltung. Sie erstellt einen schriftlichen Bericht und stellt Antrag. 
 
Rechnungsprüfung 
 
Für die Aufstellung der Jahresrechnung und die Amtsführung ist der Gemeinderat verantwortlich. Für 
die Rechnungsprüfung zieht die Geschäftsprüfungskommission ein anerkanntes 
Revisionsunternehmen bei. Die beigezogene Revisionsstelle BDO AG hat die Jahresrechnung 2019 
bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung und dem Anhang 
geprüft. 
 
Die BDO AG bestätigt die Prüfung wie folgt: 
 
„Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 
abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Gemeindegesetz, bGS 151.11, und 
Finanzhaushaltsgesetz, bGS 612.0).“ 
 
Geschäftsprüfung 
 
Die Geschäftsprüfungskommission hat die Geschäftsführung 2019 des Gemeinderates und der 
Verwaltung geprüft. Hauptsächlich den korrekten Vollzug der Gemeinderatsbeschlüsse und die 
Einhaltung von Krediten sowie der massgebenden Gesetze und Verordnungen. 
 
Antrag 
 
Aufgrund unserer Prüfungsergebnisse beantragen wir, die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen und 
den Behördenmitgliedern und den Gemeindeangestellten Entlastung zu erteilen. 
 
Die Geschäftsprüfungskommission dankt dem Gemeinderat und den Angestellten für Ihre Arbeit und 
die gute Zusammenarbeit. 
 
Grub AR, April 2020 
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Abgeschlossene Investitionen 2019 
 
 
 Objektkredit Beanspruchter 

Kredit IR 
Abweichung Bemerkungen 

 Bewilligt 
durch / 
am 

Betrag  negativ = 
ungünstig 

 

      
Zentralschulhaus 
Turnhallenboden 
inkl. 
Netzbefestigungen 

 
GR 2019 

 
63‘000 

 
50‘464.75 

 
12‘535.25 

 
Besserabschluss 
 

      
Spielplatz GR 2019 50‘000 50‘431.55 431.55 Negativabschluss 
      
      
Alterswohn- und 
Pflegeheim 
Weiherwies 
Gartenanlage für 
Demenzkranke 

 
 
 
GR 2019 

 
 
 

86‘000 

 
 
 

81‘000.00 

 
 
 

5‘000.00 

 
 
 
Besserabschluss 

      
      
Tiefbau 
Neubau 
Hängebrücke 

 
GR 2017 

 
180‘000 

 
235'904.30 

 
55‘904.30 

 
Negativabschluss 

      
Bauamtsfahrzeug 
Daccia Dokker 

GR 2018 50‘000 28‘900.80 21‘099.20 Besserabschluss 

      
      
Wasserversorgung 
Leitungssanierung 
Höchi 

 
GR 2019 

 
133‘548 

 
98‘162.95 

 
35‘385.05 

 
Besserabschluss 

      
      
Elektrizitäts-
versorgung 
Sanierung MS-
Leitung Dorf-
Schwarzenegg 

 
 
GR 2018 

 
 

160‘000 

 
 

175‘206.36 

 
 

15‘206.36 

 
 
Negativabschluss 

      
Projekt Höchi GR 2019 144‘318 80‘301.86 64'016.14 Teilverbuchung 

über laufende 
Rechnung 
 

 

12



 
 

 
 

      
 

 
 

  

 
 

 

          

   

Gesamtübersicht       Rechnung 2019 Rechnung 2018 

       Betrag Betrag 

          

Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung + Gewinn / - Reinverlust  327'890.52  364'419.18      410'896.58 
         
+  Abschreibungen VV & Investitionsbeiträge 252'600.00  217'800.00      137'000.00 
         
-  Zunahme / + Abnahme Forderungen 143'950.98  -305'234.43      -173'239.11 
-  Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen -89'058.76  -98'090.14      169'247.39 
-  Gewinne / + Verluste aus Verkauf FV bzw. Kursgewinne /-verluste -126'375.00 -93'235.00      -63‘326.15 
         
+  Zunahme / - Abnahme laufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren) -45'608.40  297'575.52      346'903.07 
+  Zunahme / - Abnahme Rückstellungen 2'552.20  -187'182.10      -243'245.60 
+  Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen 107'973.55  -23'354.45      -72'731.55 
+  Einlagen / - Entnahmen Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen, 15'475.98  28'687.79      227'034.84 
    Fonds, Vorfinanzierungen sowie div. Reservekonten des    
    Eigenkapitals 

        

         
Geldfluss aus operativer Tätigkeit (+ Cash Flow / - Cash Drain) 589'401.07 201'386.37      801'865.62 
          
+  Beiträge für eigene Rechnung  -1'890.08       
         
Liquiditätswirksame Einnahmen der Investitionsrechnung  -1'890.08       
         
-  Sachanlagen und Immaterielle Anlagen -806'232.53 -439'941.57       
         
Liquiditätswirksame Ausgaben der Investitionsrechnung -806'232.53 -439'941.57       
         
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen  -806'232.53 -441'831.65       
         
+  Abnahme / - Zunahme langfristige Finanz- & Sachanlagen FV 192'582.30 37'132.00       
         
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 192'582.30 37'132.00       
         
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -613'650.23 -404'699.65       
         
Finanzierungsüberschuss /- Fehlbetrag -24'249.16 -203'313.28       
         
+  Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten -30'780.00 -14'330.00       
+  Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 19'489.95        
         
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -11'290.05 -14'330.00       
         
Veränderung der flüssigen Mittel 
 

-35'539.21 -217'643.28       

         
 

 

Geldflussrechnung Geldflussrechnung 
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Anhang 
 
Grundlagen und Grundsätze zur Rechnungslegung 
 
Angewandtes Regelwerk und Abweichungen 
Die Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit dem kantonalen Finanzhaushaltsgesetz 
vom 04.06.2012 (Stand 01.01.2014) erstellt. Dieses beruht auf den Grundsätzen des HRM2 
der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren. Die Empfehlungen von HRM2 sind in der 
Rechnung ohne Abweichungen umgesetzt. 
 
Elemente der Jahresrechnung 
Die folgenden Elemente bilden integrierende Teile der Jahresrechnung: Erfolgsrechnung, 
Investitionsrechnung, Bilanz, Geldflussrechnung und Anhang. 
 
Die Erfolgsrechnung weist die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres aus. Sie 
wird zweistufig erstellt. In der ersten Stufe sind die mit der ordentlichen Tätigkeit 
zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen im Vergleich mit den budgetierten 
Beträgen dargestellt. Zusammen mit dem Ergebnis aus der Finanzierung zeigt der Saldo 
dieser Stufe das operative Ergebnis. Die zweite Stufe enthält die ausserordentlichen Erfolge 
sowie Bildungen und Auflösungen von Reservepositionen. Zusätzlich zur zweistufigen 
Darstellung wird sie auch dreistufig (in Arten gegliedert) wiedergegeben. 
 
In der Investitionsrechnung werden die kreditpflichtigen Ausgaben für Investitionen in das 
Verwaltungsvermögen und die mit solchen Investitionen zusammenhängenden Einnahmen 
ausgewiesen und den im Voranschlag dafür gesprochenen Krediten gegenübergestellt. Um 
das Bild zu komplettieren, werden zudem die abgeschlossenen Investitionen und die 
Verpflichtungskredite (im Anhang) dargestellt. 
 
Die Bilanz weist als Bestandesrechnung auf der Aktivseite die Vermögenswerte und auf 
der Passivseite die Verpflichtungen und das Eigenkapital aus. Die Vermögenswerte werden 
unterteilt in Finanzvermögen und Verwaltungsvermögen. 
 
Die Geldflussrechnung orientiert als zeitraumbezogene Rechnung über die Herkunft und 
die Verwendung der flüssigen Mittel. Sie ist aufgegliedert nach Betriebs-, Investitions- und 
Finanzierungstätigkeit. Der Saldo zeigt die Veränderung der flüssigen Mittel. Im 
vorliegenden Bericht wird für ihre Erstellung die indirekte Methode verwendet. 
 
Im Anhang sind diejenigen zusätzlichen Informationen offengelegt, die für das 
grundsätzliche Verständnis der Rechnung und den verlässlichen Überblick über die 
finanzielle Lage und Entwicklung notwendig sind. 
 
Investitionsbeiträge 
An Dritte entrichtete Investitionsbeiträge werden aktiviert, wenn die mitfinanzierte Anlage 
einen langfristigen Nutzen für die Öffentlichkeit erbringt und ein durchsetzbarer 
Rückerstattungsanspruch bei Zweckentfremdung besteht. 
 
Fiskalertrag 
Die Steuererträge werden bei Rechnungsstellung verbucht (sog. Soll-Prinzip). Die direkten 
Steuern (Ertrags- und Einkommenssteuern) eines Jahres setzen sich in der Regel aus den 
Vorausrechnungen für das laufende Jahr und den Differenzrechnungen der Vorjahre 
aufgrund von definitiven Veranlagungen zusammen. 
 
Auch Objekt- und Spezialsteuern werden nach dem Soll-Prinzip verbucht. 
 
Änderungen gegenüber dem Vorjahr 
Die wesentlichen Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt. 
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Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Allgemeine Bilanzierungsgrundsätze 
Vermögenswerte werden in den Aktiven der Bilanz geführt, wenn sie einen künftigen 
wirtschaftlichen Nutzen generieren oder sie unmittelbar zur Erfüllung einer öffentlichen 
Aufgabe genutzt werden. Zudem muss sich ihr Wert verlässlich ermitteln lassen. 
 
Fremdkapital auf der Passivseite der Bilanz sind Verpflichtungen aufgrund eines 
Ereignisses mit Ursprung in der Vergangenheit, zu deren Erfüllung mit einem Mittelabfluss 
gerechnet werden muss und deren Betrag zuverlässig ermittelt werden kann. Wenn der 
Zeitpunkt der Erfüllung und die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten 
behaftet sind, wird eine Verbindlichkeit in der Form einer Rückstellung gebildet. 
 
Als Ertrag gilt der gesamte Wertzuwachs innerhalb einer bestimmten Periode. Alle Erträge 
werden in der Periode ihrer Verursachung erfasst. Ein Ertrag gilt als realisiert, wenn in der 
betreffenden Periode ein Zufluss an wirtschaftlichem oder öffentlichem Nutzen 
stattgefunden hat, der verlässlich ermittelt werden kann. 
 
Als Aufwand gilt der gesamte Wertverzehr innerhalb einer bestimmten Periode. Alle 
Aufwände werden in der Periode ihrer Verursachung erfasst. Ein Aufwand gilt als 
eingetreten, wenn in der betreffenden Periode ein Abfluss an wirtschaftlichem oder 
öffentlichem Nutzen stattgefunden hat, der verlässlich ermittelt werden kann. 
 
Allgemeine Bewertungsgrundsätze 
Es gilt für alle Positionen der Grundsatz der Einzelwertung. 
 
Die Bewertung des Verwaltungsvermögens erfolgt zu Anschaffungswerten. Die Entwertung 
durch die ordentliche Nutzung wird durch planmässige Abschreibungen über die 
angenommene Nutzungsdauer berücksichtigt. Nachhaltigen Wertverminderungen bzw. 
Wertaufholungen wird durch entsprechende Wertkorrekturen auf den jeweiligen Nutzenwert 
Rechnung getragen, sobald eine solche Wertminderung absehbar ist. 
 
Die Liegenschaften des Finanzvermögens werden zu Verkehrswerten bewertet. Die 
Verkehrswerte werden nicht planmässig abgeschrieben, sondern periodisch an neue 
Gegebenheiten angepasst. Eine Neuermittlung der Verkehrswerte wird insbesondere 
vorgenommen, wenn sich die Marktverhältnisse massgebend verändern. 
 
Finanzielle Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nominalwert bilanziert. 
 
Kurzfristige Finanzanlagen 
Die Wertschriften sind zum Kurswert auf Ende Jahr bewertet. 
 
Anlagen des Finanzvermögens 
Die Liegenschaften des Finanzvermögens sind mit dem amtlichen Verkehrswert in der 
Bilanz enthalten. Dieser wurde erstmals im Jahr 2014 geschätzt und anschliessend alle fünf 
Jahre den neuen Marktgegebenheiten angepasst. Bewertungsänderungen werden der 
Neubewertungsreserve im Eigenkapital gutgeschrieben bzw. belastet. 
 
Sachanlagen des Verwaltungsmögens 
Die Sachanlagen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungs- bzw. 
Herstellkostenwert bewertet. Die Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 40‘000.00. Anschaffungen 
unter diesem Betrag werden im Anschaffungsjahr der Erfolgsrechnung belastet. Die 
Anlagen werden ab Nutzungsbeginn über die geschätzte Nutzungsdauer linear 
abgeschrieben bzw. belastet. Es gelten folgende Nutzungsdauern: 
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Anlageklasse Nutzungsdauer in Jahren 
 

Gebäude / Hochbauten 35 Jahre 
Tiefbauten; Strassen 50 Jahre 
Kanalbauten 40 Jahre 
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 10 Jahre 
Elektra: Allgemein 30 Jahre 
Elektra: Zähleranschaffung 10 Jahre*    *Neu ab 2017 
Smartmeter SPM2 (Zähler Ersatz) wird auf 10 Jahre abgeschrieben, da die normale Lebensdauer für einen Zähler 10 Jahre 
beträgt. Die Zähler werden in diesem Zyklus entweder geeicht (mechanische) oder ersetzt (elektronische). 
Abwasseranlagen 15 Jahre 
Abfallanlagen 40 Jahre 
Immaterielle Anlagen   5 Jahre 
Informatik: Hardware   3 Jahre 
 Software   5 Jahre 
Hängebrücke   20 Jahre 
   
 
Wird eine Anschaffung getätigt, welche die geschätzte Nutzungsdauer verlängert oder 
einen zukünftigen Nutzen schafft, wird der entsprechende Betrag aktiviert. 
 
Fremdkapital 
Das Fremdkapital wird zum Nominalwert bewertet. 
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Anhang 
 
Erläuterungen zu Positionen der Erfolgsrechnung 
 
Zu einzelnen Positionen in der Jahresrechnung 2019 gibt es folgende Bemerkungen: 
 
0 Allgemeine Verwaltung 
 

Hochbau allgemein 
Die Prüfung von Baugesuchen und Vorabklärungen für neue Projektvorhaben werden 
immer anspruchsvoller und umfangreicher. Aus diesem Grunde mussten vermehrt 
Spezialisten zur Beurteilung hinzugezogen werden. Ein Teil dieser Kosten wird 
weiterverrechnet. Ebenso mussten im vergangenen Jahr wiederum für schwierige und 
langwierige Einspracheverfahren die Unterstützung von Anwälten beigezogen werden.  
 
Übrige Verwaltungsliegenschaften 
In den Konten „Übrige Verwaltungsliegenschaften“ gibt es einige Veränderungen 
festzustellen. Dies hat damit zu tun, dass der Gemeinderat beschlossen hat, neu die 
Aufwände und Erträge des Alterswohn- und Pflegeheimes Weiherwies in separaten Konten 
zu führen. 
 
Im Konto „Übrige Verwaltungsliegenschaften“ sind noch zusätzliche Unterhaltsarbeiten in 
der Liegenschaft Haus Weiher (infolge Mieterwechsel) angefallen. Bei der Zivilschutzanlage 
Bären Halten musste das durchgefaulte Geländer inkl. Befestigungspfosten ersetzt werden. 
Im Pfarrhaus ist die Gefrierkombination ausgefallen und musste ersetzt werden. 
 
Der für das Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies vorgesehene Betrag von Fr. 27‘000.00 
(neu im Konto 4120.3144.00) ist überschritten worden. Dies, da bei den 
Vorbereitungsarbeiten für die neue Gartenanlage im Alterswohn- und Pflegeheim 
Weiherwies festgestellt wurde, dass die Zivilschutzanlagendecke nicht abgedichtet und 
somit durch Wassereinfluss gefährdet war. Die Betondecke musste mit  Flüssigkunststoff 
abgedichtet und Chromblech-Anschlüsse an die Fassade montiert werden, bevor die 
Arbeiten für die neue Gartenanlage in Angriff genommen werden konnten.  
 
Auch die Aufwände und Erträge der Liegenschaft Frauenrüti sind in einer neuen 
Kontogruppe (9630 Grundstücke des Finanzvermögens) zu finden. In diesem Fall hat der 
Gemeinderat ebenfalls beschlossen, diese Liegenschaft in Zukunft in separaten Konten zu 
führen.  
 
In diesem Jahr ist kein  Beitragsgesuch für Wohnbausanierungen eingereicht worden.  
 
Das Total der allgemeinen Verwaltung setzt sich wie folgt zusammen: 
 
  Aufwand Ertrag 
0110  Legislative Fr. 24‘287.65 Fr. 0.00 
0120  Exekutive Fr. 149‘208.15 Fr. 0.00  
0220  Übrige Dienste Fr. 425‘605.85 Fr. 21‘284.41  
0221 Betrieb und Sicherheit /Allgemeines Fr. 0.00 Fr. 0.00 
0222 Hochbau allgemein Fr. 39‘536.98 Fr. 12‘030.00 
0290 Übrige Verwaltungsliegenschaften Fr. 99‘469.55 Fr. 80‘545.64 
Total   Fr.   738‘108.18 Fr.  113‘860.05  
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1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 
 

Allgemeines Rechtswesen 
Die Jahresrechnung des Betreibungs- und Konkursamtes Appenzeller Vorderland für das 
Jahr 2019 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 90‘216.00 ab. Dieser wird nach 
dem festgelegten Verteilerschlüssel an die Vertragsgemeinden ausgeschüttet. Für die 
Gemeinde Grub AR ergab dies für das Jahr 2019 den Betrag von Fr. 6‘178.35. 
 
Zivilschutz 
Der Gesamtaufwand beim Zivilschutz beläuft sich auf Fr. 17‘619.75 (Voranschlag              
Fr. 15‘600.00). An die kantonale Zivilschutzorganisation musste der Betrag von                  
Fr. 14‘784.00 (Voranschlag Fr. 13‘000.00) geleistet werden. 
 
 
2  Bildung 
 

Basisstufe / Primarstufe 
Krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonen erforderten den Einsatz von Ersatzlehr-
personen. 
 
Löhne SHP 
Die schulischen Heilpädagogen sind mit maximal 86 Stellenprozent angestellt. Dieses 
Pensum wird nicht jedes Jahr gleich ausgeschöpft, was die genaue Budgetierung der 
Lohnsummen erschwert. Zusätzliche SHP Lektionen für Kinder mit verstärkten 
Massnahmen werden zur Hälfte vom Kanton erstattet, die andere Hälfte muss die 
Gemeinde finanzieren. In der Schule Grub hat es Kinder mit verstärkten Massnahmen 
(IVM). 
 
Musikschule 
Die ungeplante, aber notwendige Anschaffung eines neuen Klaviers für die Musikschule hat 
Mehrkosten verursacht. 
 
 
4 Gesundheit 
 

Ambulante Krankenpflege 
Die Kosten für die ambulante Krankenpflege (Beitrag der Gemeinde an die Spitex) weisen 
einen Mehraufwand von rund Fr. 20‘000.00 auf, was sich aus vermehrter Inanspruchnahme 
dieser Dienstleistung ergibt.  
 
 
5 Soziale Sicherheit 

 

Asylwesen 
Der Kostenanteil für die Gemeinde ergibt sich aus zu tiefer Budgetierung durch die 
Beratungsstelle für Flüchtlinge.  
 
Fürsorge 
Die Beiträge an die Sozialen Dienste Vorderland fielen tiefer aus als veranschlagt. 
Hingegen diejenigen an das Sozialamt Grub etwas höher. 
 
 
6 Verkehr 
 

Gemeindestrassen 
Beim Konto „Markierung und Signalisation“ sind Kosten im Betrag von Fr. 1‘438.80  für 
Wegweiser und Signalisationstafeln verbucht.  
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Im Konto Wanderwege waren die Anpassungen beim Wanderweg zur Hängebrücke 
aufwendiger als geplant. Aufgrund des schlechten Wetters nach der Einweihung der 
Hängebrücke, musste der Weg von der Frauenrüti bis zur Brücke ausgebaut werden, was 
alleine Kosten von Fr. 6‘412.75 verursachte.  
 
Ein neues Konto musste für „Unterhalt Bäche“ eröffnet werden. Der Kanton hat der 
Gemeinde Unterhaltsarbeiten am Sägebach, Befangbach und am Lendenbach aus den 
Jahren 2014 bis 2019 in Rechnung gestellt.  
 
Für den Winterdienst mussten dieses Jahr Fr. 107‘036.45 ausgegeben werden 
(Voranschlag Fr. 85‘000.-), dies führte zu Mehrausgaben von Fr. 22‘036.45.  
 
Regionalverkehr 
Die gebundenen Gemeindebeiträge für den Neubau der Durchmesserlinie St. Gallen – 
Appenzell, sind im Rahmen des Voranschlages. Die Beiträge an den öffentlichen Verkehr 
hingegen sind etwas tiefer ausgefallen als budgetiert. 
 
 
7 Umweltschutz und Raumordnung 
 

Wasserversorgung 
Die bestehende Wasserleitung im Gebiet Frauenrüti bestand aus Graugussrohren mit 
Baujahr 1900. Das Material wurde spröde und dementsprechend leckanfällig. Durch 
vermehrte Schäden in diesem Bereich mussten die Wasserleitungen im Gebiet Frauenrüti 
saniert werden. Das Projekt konnte vor dem Wintereinbruch beendet werden und durch die 
Zusammenarbeit der Wasserversorgung und der Elektra wurden speziell Synergien beim 
Tiefbau genutzt. 
 
Bedingt durch einen Stallneubau in der Höchi musste auch die Wasserversorgung ihre  
Hauptleitung verlegen, was erhebliche Kosten verursachte. 
 
Durch Beschwerdeverfahren betreffend Grundwasserschutzzonen fallen Rechtsanwalts-
kosten an. 
 
Die drei Pumpen der Pumpwerke Reservoir Säge, Schwarzenegg und Halten sind nach 20 
Jahren Laufzeit nicht mehr optimal funktionsfähig und mussten saniert werden. 
 
Abwasser 
Im Berichtsjahr wurden keine grossen Unterhalts- und Reparaturarbeiten am Kanalsystem 
vorgenommen.  
 
Mit der Aufgleisung neuer Projekte (Kontrolle private Hausanschlüsse, Priorisierung 
Kanalsanierungen und Aufgleisung erster Unterhaltsarbeiten) sind erhöhte Ingenieurkosten 
angefallen.  
 
Die geplanten Druckproben in Grundwasserschutzzonen konnten im Herbst 2019 wegen zu 
kalter Temperaturen nicht durchgeführt werden und müssen im Frühjahr 2020 nachgeholt 
werden. 
 
Abfallwirtschaft und Schutzgebiete 
Im Naturschutzbeitrag des Kantons sind auch die Aufwendungen des Bauamtes am 
Dorfweiher sowie die Heckendurchforstung entlang des Mattenbaches mitberücksichtigt. 
 
Im Konto 7690.3634.03 sind die Gutscheine der Aktion für energieeffiziente 
Grosshaushaltsgeräte verbucht. 
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Friedhof und Bestattung 
Für Erdbestattungsgräber mussten Grabeinfassungen angeschafft werden. Dies führte zu 
Mehrkosten in diesem Konto. 
 
Im Jahr 2019 gab es in Grub 14 Todesfälle. Entsprechend sind die Ausgaben für Särge, 
Leichenbesorgung/Transporte und die Feuerbestattungskosten über dem Voranschlag. 
Diese Beträge wurden für das Jahr 2019 zwar bereits angehoben, die Erhöhung reichte 
aber nicht aus.  
 
Landwirtschaft 
Die Jubiläumsviehschau 2019 wurde mit einem erhöhten Gemeindebetrag unterstützt. 
 
Forstwirtschaft 
Im Jahr 2019 wurden vor allem Hecken ausgeholzt. Vermehrte Borkenkäfer- und 
Sturmholzkontrollen verursachten höhere hoheitliche Ausgaben. 
 
 
8 Volkswirtschaft 
 

Elektrizität Netznutzung 
Bedingt durch den Stallneubau in der Höchi musste die EVG ihre Leitungen (Freileitung 
Mittelspannung, Hausanschlüsse) verlegen. Die bestehenden Niederspannungs-Leitungen 
im Gebiet Frauenrüti sind unterhaltsintensiv und störungsanfällig und sorgten immer wieder 
für Netzstörungen. Durch das gemeinsame Projekt der Sanierung der Werkleitungen 
Frauenrüti konnten Wasserversorgung und Elektra Synergien speziell im Tiefbau nutzen 
und vor dem Wintereinbruch beenden.  
 
Die Umsetzung des Smart-Meter Konzeptes konnte ein Jahr früher als geplant 
abgeschlossen werden. 
 
 
9 Finanzen und Steuern 
 

Steuern 
Die Steuereinnahmen bewegen sich im Rahmen des Voranschlages. Bei den 
Sondersteuern (Grundstückgewinnsteuern, Handänderungssteuern und Erbschafts- und 
Schenkungssteuern) konnten höhere Steuereinnahmen verzeichnet werden.  
 
Finanzen 
Der Finanzausgleich fiel gegenüber dem Voranschlag um Fr. 26‘200.00 höher aus als 
budgetiert. 
 
Wertberichtigungen 
Bei den Aktien der AG Dorfladen Grub AR erfolgte eine Wertberichtigung des Steuerwertes 
von total Fr. 80‘375.00 (Steuerwert von Fr. 250.00 auf Fr. 375.00). Bei den Aktien der 
Mineral- und Heilbad Unterrechstein AG, eine Berichtigung von Fr. -3‘290.00 (Steuerwert 
von Fr. 112.00 auf Fr. 98.00). Die Liegenschaft Frauenrüti wurde neu bewertet, was eine 
positive Wertberichtigung von Fr. 46‘000.00 zufolge hatte. Eine weitere Wertberichtigung 
betrifft das Investitionshilfedarlehen Sportplatz, hier musste der aktuell tatsächliche Wert 
angepasst werden. 
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Anhang 
 
Erläuterungen zu Positionen der Investitionsrechnung 
 
Zentralschulhaus 
Die Sanierung des Turnhallenbodens inkl. der Netzbefestigung wurde im 2019 ausgeführt. 
Die Kosten belaufen sich per 31. Dezember 2019 auf Fr. 50‘464.75. Die Sanierung ist 
abgeschlossen. 
 
Der Spielplatz beim Zentralschulhaus wurde im Rechnungsjahr 2019 für Fr. 50‘431.55 neu 
gestaltet. Die Erneuerung konnte fertig gestellt werden.  
 
Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies 
Für Demenzkranke wurde eine Gartenanlage errichtet. Die Kosten dafür belaufen sich auf 
Fr. 81‘000.00. Die Gartenanlage wurde im 2019 fertig gestellt. 
 
Tiefbau 
An der Abstimmung vom 26. November 2017 wurde die Kreditvorlage Hängebrücke 
angenommen. Der Neubau der Brücke wurde im 2018 in Auftrag gegeben. Die Kosten 
belaufen sich per 31. Dezember 2019 auf Fr. 235‘904.30 (2018: Fr. 4‘418.20;                         
2019: Fr. 231‘486.10). Der Neubau der Hängebrücke ist abgeschlossen.  
 
Die Anschaffung des neuen Bauamtsfahrzeuges konnte im 2018 realisiert werden. Die 
Anschaffungen für die Innenausstattung sowie die Beschriftung wurden im Geschäftsjahr 
2019 vorgenommen. Die Investitionsrechnung wurde per 31. Dezember 2019 mit                      
Fr. 12‘777.80 belastet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 28‘900.80. 
 
Wasserversorgung 
Die Leitungssanierung Frauenrüti ist im Rechnungsjahr 2019 in Auftrag gegeben worden. 
Die Sanierungskosten belaufen sich per 31. Dezember 2019 auf Fr. 110‘526.46. Das 
Projekt Leitungssanierung Frauenrüti ist noch nicht abgeschlossen. 
 
Die Leitungssanierung Höchi wurde im 2019 ausgeführt. Die Kosten belaufen sich per           
31. Dezember 2019 auf Fr. 98‘162.95. Die Sanierung ist abgeschlossen. 
 
Elektrizitätsversorgung 
Die Freileitung Oberrechstein ist im Rechnungsjahr 2018 in Auftrag gegeben worden. Die 
Sanierungskosten belaufen sich per 31. Dezember 2018 auf Fr. 11‘592.38 und per              
31. Dezember 2019 auf Fr. 4‘098.24. Die Arbeiten an der Freileitung sind noch nicht 
abgeschlossen. 
 
Mit der Sanierung der MS-Leitung Dorf-Schwarzenegg wurde im Rechnungsjahr 2018 
begonnen. Die Ausgaben belaufen sich im Jahr 2019 auf Fr. 30‘235.51. Die Gesamtkosten 
betragen Fr. 175‘206.36. Die Sanierung ist abgeschlossen. 
 
Das Projekt Leitungssanierung Frauenrüti ist im Rechnungsjahr 2019 in Auftrag gegeben 
worden. Die Sanierungskosten belaufen sich per 31. Dezember 2019 auf Fr. 56‘747.31. 
Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. 
 
Die Leitungssanierung Höchi wurde im 2019 ausgeführt. Die Kosten belaufen sich per           
31. Dezember 2019 auf Fr. 80‘301.86. Die Sanierung ist abgeschlossen. 
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Anhang 
 
Erläuterungen zu Bilanzpositionen 
 
Die nachstehenden Erläuterungen beziehen sich ausschliesslich auf die Veränderungen im 
Geschäftsjahr 2019. Die Aktiven sind in die zwei Hauptgruppen Finanz- und 
Verwaltungsvermögen, die Passiven in Fremd- und Eigenkapital unterteilt. 
 
Aktiven 
Das Delkredere für ausstehende Steuerguthaben wurde von Fr. 117‘700.00 auf                   
Fr. 114‘900.00 angepasst. 
 
Bei den Aktien AG Dorfladen Grub AR erfolgte eine Wertberichtigung des Steuerwertes von 
total Fr. 80‘375.00 (Steuerwert von Fr. 250.00 auf Fr. 375.00). Bei den Aktien der Mineral- 
und Heilbad Unterrechstein AG eine Berichtigung von Fr. -3‘290.00 (Steuerwert von          
Fr. 112.00 auf Fr. 98.00). 
 
Die AG Dorfladen Grub AR hat die Hypothek mit einer weiteren Rückzahlung von                     
Fr. 200'000.00 reduziert.  
 
Passiven 
Die Spezialfinanzierungen Elektra, Abwasser und Wasserversorgung sind mit den 
Aufwandüberschüssen bzw. einem Ertragsüberschuss 2019 bestandesmässig angepasst 
worden. 
 
 
 
 
 
Anlagenspiegel Finanzvermögen 
 
Sachanlagen FV 1080 

Grundstücke FV 
1084 
Gebäude FV 

 Total 
 

     
Stand per 01.01.19  17‘234.00  1‘223‘352.30   1‘240‘586.30 
     
Neubewertung1 
Zunahme 

  

 
 46‘000.00 
 7‘417.70 
 

  46‘000.00 
 7‘417.70 

     
Stand per 31.12.19  17‘234.00  1‘276‘770.00   1‘294‘004.00 
 
 

1Die periodische Neubewertung gemäss HRM2 erfolgt alle 5 Jahre (das nächste Mal im Jahr 2024).  
 
Im Jahr 2019 wurde der Hauptteil der Sachanlagen des Finanzvermögens neu bewertet. Die 
Neubewertung der restlichen Liegenschaften und Grundstücken vom Finanzvermögen erfolgt im 
Jahr 2020. 
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Anlagenspiegel Verwaltungsvermögen 
 

Sachanlagen VV 1401 
Strassen / 
Verkehr VV 

1402 
Gewässer-
schutz VV 

1403 
übr. 
Tiefbau VV 

1404 
Hochbau VV 

1405  
Wald 
VV 

Zwischen-
total 
 

       
Anschaffungs-
kosten 

      

Stand per 01.01.19 842‘394.40 647‘557.73 310‘111.10 4‘014‘478.25 50‘384.50 5‘864‘925.98 
       
Anschaffungen 235‘904.30 0.00 0.00 206‘002.80 0.00 441‘907.10 
Beiträge Dritter    -13‘255.90  -13‘255.90 
Stand per 31.12.19 1‘078‘298.70 647‘557.73 310‘111.10 4‘207‘225.15 50‘384.50 6‘293‘577.18 
       
Kumulierte 
Abschreibung 

      

Stand per 01.01.19 -193‘900.00 -103‘646.33 -134‘800.00 -1‘111‘477.55 -2‘801.00 -1‘546‘624.88 
Kumulierte zusätz. 
Abschreibung bis 
31.12.2018 

   -451‘000.00  -451‘000.00 

Abschreibungen -28‘300.00 -24‘500.00 -8‘400.00 -170‘400.00 0.00 -231‘600.00 
Zus. Abschreibungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Aufl. zus. Abschreib.    31‘700.00  31‘700.00 
Stand per 31.12.19 -222‘200.00 -128‘146.33 -143‘200.00 -1‘701‘177.55 -2‘801.00 -2‘197‘524.88 
Buchwert per 
31.12.19 

856‘098.70 519‘411.40 166‘911.10 2‘506’047.60 47‘583.50 4‘096‘052.30 

 
Sachanlagen VV 

 
1406 
Mobilien VV 

 
1407 
Anlagen im 
Bau VV 

 
1408 
Technische 
Werke VV 

 
1409 
übr. Sach-
anlagen 
VV 

 
1429 
Immat. 
Anlagen 
VV 

 
Gesamttotal 
 

       
Anschaffungs-
kosten 

      

Stand per 01.01.19 109‘847.95 36‘875.49 1‘283‘499.93 31‘856.70 40‘435.50 7‘367‘441.55 
       
Anschaffungen 12‘777.80 171‘372.01 218‘714.63 0.00 0.00 844‘771.54 
Beiträge Dritter  -25‘283.11    -38‘539.01 
Stand per 31.12.19 122‘625.75 182‘964.39 1‘502‘214.56 31‘856.70 40‘435.50 8‘173‘674.08 
       
Kumulierte 
Abschreibung 

      

Stand per 01.01.19 -55‘524.95 0.00 -194‘309.01 -31‘856.70 -40‘435.50 -1‘868‘751.04 
Kumulierte zusätz. 
Abschreibung bis 
31.12.2018 

-14‘400.00 0.00 -410‘786.13   -876‘186.13 

Abschreibungen -12‘500.00 0.00 -59‘600.00 0.00 0.00 -303‘700.00 
Zus. Abschreibungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Aufl. zus. Abschreib. 3‘600.00 0.00 15‘800.00   51‘100.00 
Stand per 31.12.19 -78‘824.95 0.00 -648‘895.14 -31‘856.70 -40‘435.50 -2‘997‘537.17 
Buchwert per 
31.12.19 

43‘800.80 182‘964.39 853‘319.42 0.00 0.00 5‘176‘136.91 
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Beteiligungsspiegel Finanzvermögen 
 
Aktien Zweck Anzahl Nominalwert Buchwert 

 
     
AG Dorfladen 
 

Zweck der Gesellschaft ist es, der 
Einwohnerschaft von Grub AR und 
Umgebung zu ermöglichen, sich 
innerhalb der Gemeinde Grub AR mit 
den Bedürfnissen des täglichen Lebens, 
wie Nahrungsmittel, Gebrauchsgüter 
und Dienstleistungen zu versorgen. 
 

 643  500 241‘125 

     
Mineral- und Heilbad 
Unterrechstein AG 
 

Die Gesellschaft bezweckt Erstellung 
und Betrieb eines Mineralbades samt 
Hotel, Therapieeinrichtungen und 
anderen Nebenbetrieben. 
 

 235  200 23‘030 

     
AR Informatik AG 
 

Die AR Informatik AG erbringt 
Dienstleistungen im Bereich der 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie für den 
Kanton und die Gemeinden und 
unterstützt diese im Bereich 
eGovernment. 
 

 21  1‘250 10‘500 

     
IG GIS AG  
 

Sicherstellung eines effizienten, 
kostengünstigen und bedarfsgerechten 
Betriebes eines geografischen 
Informationssystems (GIS) im Auftrag 
der beteiligten Kantone sowie deren 
Gemeinden. 
 

 50  10 0 

     
Appenzellerland Sport AG 
 

Aufbau und Betrieb einer Sportschule 
und anderer Institutionen, die die Talent- 
und Hochleistungsförderung im Sport 
zum Ziel haben. 
 

 1  2‘000 0 

     
Appenzellerland Tourismus AG 
 

Zweck der Gesellschaft ist die 
Förderung im Appenzellerland. 

 2  1‘000 0 

Total Buchwert    274‘655 
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Anteilscheine Zweck Anzahl Nominalwert Buchwert 
 

     
Genossenschaft Alterswohn- 
heim Weiherwies 
 

Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb 
und Unterhalt eines Alterswohn- und 
Pflegeheims in Grub AR.  

 610  200 122‘000 

     
Genossenschaft Kino 
Rosenthal 
 

Betrieb und Erhaltung des Kinos Rosental 
in Heiden, Förderung des kulturellen 
Lebens in der Region. 
 

 1  100 0 

     
Genossenschaft Gasthaus 
Rossfall  
 

Bewahrung ausserrhodisches Kulturgut.  1  500 0 

     
Genossenschaft Konzert 
und Theater St. Gallen  
 

Zweck der Genossenschaft ist die Führung 
eines künstlerisch anspruchsvollen 
Konzert- und Theaterbetriebs für Kanton 
und Stadt. St. Gallen sowie für die weitere 
Region der Ostschweiz und des 
Bodenseeraumes auf der Grundlage eines 
von der Regierung des Kantons St. Gallen 
genehmigten Leistungsauftrages. 
 

 15  100 0 

Total Buchwert    122‘000 
 
 
 
 
 
Rückstellungsspiegel 
 
2019  kurzfristig langfristig Total 

 
     
Stand per 01.01.19   691.30  0.00 691.30 
Auflösung   -0.00  -0.00 -0.00 
Verwendung   2‘552.20  0.00 2‘552.20 
     
Stand per 31.12.19   3‘243.50  0.00 3‘243.50 
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Eigenkapitalnachweis 
 
2019 290/291 

Spezial-
finanzierungen 
und Fonds 

295 
Aufwertungs-
reserve VV 

296 
Neubewertungs- 
reserve FV 

299  
Bilanz-
überschuss 

Total 
 

      
Stand per 01.01.19  1‘254‘988.89   550‘556.95  3‘072‘069.12 4‘877‘614.96 
Jahresergebnis     327‘890.52 327‘890.52 
Einlagen in 
Spezialfinanz. und 
Fonds 

  
 148‘141.97 
 2‘250.00 

 
 

   
148‘141.97 

2‘250.00 
Entnahmen aus 
Spezialfinanz. und 
Fonds 

  
 -133‘793.14 
 -5‘992.85 

    
-133‘793.14 

-5‘992.85 
Entnahme 
Neubewertungsreserve 

   -3‘290.00  -3‘290.00 

Stand per 31.12.19  1‘265‘594.87   547‘266.95  3‘399‘959.64 5‘212‘821.46 
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Anhang 
 
Kreditrechtliche Angaben 
 
Verzeichnis der Verpflichtungskredite 
 
 
Restkredite per 
31.12.2019 

Beschluss beanspruchter 
Kredit 

bewilligter 
Kredit 

Zusatzkredit Restkredit 
 

      
Wasserversorgung 
Leitungssanierung 
Frauenrüti  

Juli 2019  110‘526.46  134‘000.00   23‘473.54 

      
Elektrizitätsversorgung 
Freileitung 
Oberrechstein 
 
Elektrizitätsversorgung 
Leitungssanierung 
Frauenrüti  

Oktober 2017 
Oktober 2018 
 
 
Juli 2019 
 

 11‘592.38 
 4‘098.24 
 
 
 56‘747.31 

 60‘000.00 
 155‘000.00 
 
 
 276‘000.00 

 
 
 
 
  

48‘407.62 
150‘901.76 

 
 

219‘252.69 

      
   182‘964.39  625‘000.00    442‘035.61 
 
 
Kreditüberschreitungen 
 
Das neue Finanzhaushaltsgesetz unterscheidet zwischen Nachtragskrediten (Art. 149) und 
Kreditüberschreitungen (Art. 15). 
 
Nachtragskredite, d.h. Ausgaben, für die im Voranschlag kein oder kein ausreichender 
Kredit vorgesehen ist, dürfen erst getätigt werden, wenn der Nachtragskredit durch das 
Voranschlagsorgan (Stimmbürger) bewilligt ist. Vorbehalten bleiben die Vorschriften über 
Kreditüberschreitungen. 
 
Gestützt auf Art. 15 des Kant. Finanzhaushaltsgesetzes sind Kreditüberschreitungen unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich. 
 
Art. 15 d) Kreditüberschreitungen 
 
Im Voranschlag nicht vorgesehene Ausgaben können der Jahresrechnung ohne Einholung 
eines Nachtragskredites belastet werden, sofern eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllt ist: 
 

a) Es handelt sich um eine gebundene Ausgabe. 
b) Das Geschäft erträgt ohne nachteilige Folgen für das Gemeinwesen keinen Aufschub. 
c) Den Ausgaben stehen im gleichen Rechnungsjahr entsprechende sachbezogene 

 Einnahmen gegenüber. 
d) Die Ausgabe ist geringfügig und liegt innerhalb der Kompetenzen des jeweiligen 

 Organs. 
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Regierungsrat und Gemeinderat orientieren über wesentliche Kreditüberschreitungen. Der 
Gemeinderat hat, wie im FHG vorgesehen, alle wesentlichen Kreditüberschreitungen 
besprochen und genehmigt. 
 
Nachfolgend die wesentlichen Kreditüberschreitungen: 
 
 
0220.3010.00 Löhne Verwaltungspersonal (+Fr. 13‘790.65) 
Temporäre Stellvertretungseinsätze und Neuorganisation des Teams der Gemeindekanzlei 
führten zu erhöhten Lohnkosten beim Verwaltungspersonal. 
 
0222.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (+ Fr. 15‘243.10) 
Die Prüfung von Baugesuchen und Vorabklärungen für neue Projektvorhaben werden 
immer anspruchsvoller und umfangreicher. Aus diesem Grunde mussten vermehrt 
Spezialisten zur Beurteilung hinzugezogen werden. Ein Teil dieser Kosten wird 
weiterverrechnet. Ebenso mussten im vergangenen Jahr wiederum für schwierige und 
langwierige Einspracheverfahren die Unterstützung von Anwälten beigezogen werden. All 
diese Aufwände führten zu Mehrkosten in diesem Konto. 
 
0290.3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (- Fr. 24‘003.60) 
In diesem Konto ist ein Minderaufwand von Fr. 24‘003.60 zu verzeichnen. Gemäss 
Gemeinderatsbeschluss werden neu die Aufwände und Erträge des Alterswohn- und 
Pflegeheims Weiherwies in neuen Konten geführt. Im Voranschlag 2019 waren auch 
Kosten in diesem Konto für das Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies vorgesehen. Für 
die Liegenschaften Haus Weiher sind Zusatzkosten Fr. 8‘056.65 für Sanierungsarbeiten 
infolge Mieterwechsel. Bei der Zivilschutzanlage Bären Halten musste das durchgefaulte 
Geländer inkl. Befestigungspfosten ersetzt werden. Im Pfarrhaus ist die Gefrierkombination 
ausgefallen, was einen sofortigen Ersatz nötig machte.  
 
2110.3020.00 Löhne Lehrkräfte (+Fr. 3‘523.85) 
Krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonen erforderten den Einsatz von Ersatz-
lehrpersonen. 
 
2110.3020.01 Löhne pädag. Therap. Dienste (SHP) (+Fr. 13‘355.80) 
Die schulischen Heilpädagogen sind mit maximal 86 Stellenprozent angestellt. Dieses 
Pensum wird nicht jedes Jahr gleich ausgeschöpft, was die genaue Budgetierung der 
Lohnsummen erschwert. Zusätzliche SHP Lektionen für Kinder mit verstärkten 
Massnahmen werden zur Hälfte vom Kanton erstattet, die andere Hälfte muss die 
Gemeinde finanzieren. In der Schule Grub hat es Kinder mit verstärkten Massnahmen 
(IVM). 
 
2120.3020.00 Löhne der Lehrkräfte (+ Fr. 39‘600.75) 
Krankheitsbedingte Ausfälle von Lehrpersonen erforderten den Einsatz von Ersatz-
lehrpersonen. 
 
2120.3020.10 Löhne pädag. therap. Dienste (SHP) (+ Fr. 8‘225.65) 
Die schulischen Heilpädagogen sind mit maximal 86 Stellenprozent angestellt. Dieses 
Pensum wird nicht jedes Jahr gleich ausgeschöpft, was die genaue Budgetierung der 
Lohnsummen erschwert. Zusätzliche SHP Lektionen für Kinder mit verstärkten 
Massnahmen werden zur Hälfte vom Kanton erstattet, die andere Hälfte muss die 
Gemeinde finanzieren. In der Schule Grub hat es Kinder mit verstärkten Massnahmen. 
 
 
2140.3632.00 Beitrag an Musikschule Vorderland (+Fr. 8‘211.65) 
Die ungeplante, aber notwendige Anschaffung eines neuen Klaviers für die Musikschule hat 
Fr. 6‘000.00 Mehrkosten verursacht. 
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2170.3010.20 Löhne Hauswarte (+Fr. 7‘344.50) 
Begründet sind diese Mehrkosten durch ein Dienstaltersgeschenk sowie krankheitsbedingte 
Stellvertretungseinsätze. 
 
2192.3151.00 Unterhalt und Treibstoff (+Fr. 2‘947.85) 
In diesem Jahr wurde für den Schulbus für Reparaturen und das Vorbereiten für die MFK 
Fr. 6‘671.20 aufgewendet. Das führt zu einer Überschreitung des budgetierten Aufwandes 
in diesem Konto. Das Trittbrett und die Sicherheitsgurten sind immer wieder defekt und die 
Leistungen fallen nicht mehr unter die Garantie. Die Bremsen und die Auspuffanlage 
mussten erneuert werden. 
 
Alterswohn- und Pflegeheim Weiherwies (neue Kontogruppe) 
Gemäss Gemeinderatsbeschluss werden neu die Aufwände und Erträge des Alterswohn- 
und Pflegeheims Weiherwies separat geführt. Im Voranschlag 2019 sind diese Kosten noch 
im Konto 0290 budgetiert worden. 
 
4120.3134.00 Sachversicherungen (+Fr. 6‘385.20) 
Wie oben erwähnt, sind diese Kosten im „alten“ Konto 0290.3134.00 budgetiert worden. 
Dieses Konto weist einen Minderaufwand von Fr. 6‘224.95 auf. Das neue Konto weist 
deshalb einen Mehraufwand von Fr. 6‘385.20 aus. 
 
4120.3144.00 Unterhalt Alterswohnheim (+Fr. 44‘767.30) 
Im „alten“ Konto 0290.3144.00 ist für den Unterhalt des Alterswohn- und Pflegeheims 
Weiherwies ein Betrag von Fr. 27‘000.00 budgetiert worden. Dieser veranschlagte Betrag 
ist um Fr. 17‘767.30 überschritten worden. Bei den Vorbereitungsarbeiten zur 
Neugestaltung der Gartenanlage wurde festgestellt, dass die Zivilschutzraum-Decke nicht 
abgedichtet und somit durch Wassereinfluss gefährdet war. Somit musste die Betondecke 
mit Flüssigkunststoff abgedichtet und Chromblech-Anschlüsse an die Fassade montiert 
werden, bevor die Arbeiten für die neue Gartenanlage beginnen konnten. Die Kosten für die 
Sanierung der Zivilschutzanlagen-Decke beliefen sich auch Fr. 29‘101.85. 
 
4120.3300.00 Planmässige Abschreibungen (+Fr. 76‘900.00) 
Auch für die Planmassigen Abschreibungen gilt dasselbe wie oben erwähnt. Diese 
Abschreibungen werden im neuen Konto ausgewiesen. Im „alten“ Konto 0290.3300.00 sind 
die planmässigen Abschreibungen um diesen Betrag reduziert. 
 
4125.3637.01 Pflegefinanzierung Aufenthalt in der Gemeinde (+ Fr. 38‘625.60) 
Der Mehraufwand ergibt sich aus einem Anstieg der Pflegestufen sowie neu 
dazugekommenen pflegebedürftigen Einwohnern. 
 
4125.3637.03 Pflegefinanzierung Aufenthalt in anderem Kanton (+ Fr. 3‘988.60) 
Der Mehraufwand ergibt sich aus einem Anstieg der Pflegestufe.  
 
4210.3636.00 Beiträge an Spitexorganisationen (+ Fr. 19‘149.30) 
Der Anstieg ergibt sich aus der Neufestlegung der Höchstsätze für die Pflege durch den 
Regierungsrat sowie den ungedeckten Kosten für MiGel aus den Vorjahren, welche die 
Gemeinden rückwirkend zu übernehmen haben. 
 
5450.3636.00 Beiträge an Mütter- und Väterberatung (+ Fr. 2‘223.00) 
Der Mehraufwand ergibt sich aus zu tiefer Budgetierung. 
 
5720.3637.04 Freiwillige Fremdplatzierungen und sozialpädagogische Familien-
begleitung (+ Fr. 70‘684.35) 
Der Mehraufwand ergibt sich aus einer neu dazu gekommenen Fremdplatzierung. 
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5730.3611.03 Kostenbeitrag Asylwesen (+ Fr. 13‘300.00) 
Der Mehraufwand ergibt sich aus zu tiefer Budgetierung durch die Beratungsstelle für 
Flüchtlinge. 
 
6150.3141.02 Winterdienst (+ Fr. 22‘036.45) 
Für den Winterdienst sind im Voranschlag Fr. 85‘000.00 budgetiert. Infolge der vielen 
Schneefälle im Januar musste für diese wichtige Aufgabe Fr. 22‘036.45 mehr ausgegeben 
werden. 
 
6150.3141.06 Wanderwege (+Fr. 8‘492.10) 
Im Konto Wanderwege waren die Anpassungen beim Wanderweg zur Hängebrücke 
aufwendiger als geplant. Aufgrund des schlechten Wetters nach der Einweihung der 
Hängebrücke, musste der Weg von der Frauenrüti bis zur Brücke ausgebaut werden, was 
alleine Kosten von Fr. 6‘412.75 verursachte. Die Überschreitung des Voranschlags beträgt 
insgesamt Fr. 7‘683.15. 
 
6150.3141.07 Unterhalt Bäche (+Fr. 3‘676.05) 
Dieses Konto musste neu eröffnet werden. Der Kanton hat der Gemeinde 
Unterhaltsarbeiten am Sägebach, Befangbach und am Lendenbach aus den Jahren 2014 
bis 2019 in Rechnung gestellt.  
 
7101.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (+ Fr. 19‘252.88) 
Durch Beschwerdeverfahren zu den Grundwasserschutzzonen fielen Rechtsberatungs-
kosten an. 
 
7101.3143.00 Unterhalt Pumpwerke (+Fr. 11‘440.37) 
Die Mehrkosten ergeben sich auf den Revisionen der Pumpen in den Reservoiren 
Schwarzenegg, Säge und Halten. Hierfür wurde ein Nachtragskredit von Fr. 26‘898.10 vom 
Gemeinderat genehmigt. 
 
7201.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (+ Fr. 6‘767.73) 
Diese Kosten sind für verschiedene Ingenieur Dienstleistungen bei Abklärungen und 
Projektumsetzungen angefallen. 
 
7710.3119.00 Anschaffungen Geräte, Einfassungen, Kreuze (+ Fr. 3‘237.20) 
Für die Erdbestattungsgräber mussten Grabeinfassungen angeschafft werden, weil der 
Lagerbestand aufgebraucht war. Dies führte zu Mehrkosten in diesem Konto. 
 
7710.3130.70 Sargkosten (+ Fr. 1‘225.00) 
7710.3130.71 Leichenbesorgungen / Transporte (+ Fr. 4‘588.00) 
7710.3130.72 Feuerbestattungskosten (+ Fr. 3‘082.40) 
Im Jahr 2019 gab es in Grub AR 14 Todesfälle, entsprechend sind die Ausgaben für Särge, 
Leichenbesorgung / Transporte und Feuerbestattungskosten über dem Voranschlag. Diese 
Beträge wurden für das Jahr 2019 zwar bereits angehoben, die Erhöhung reichte aber nicht 
aus. 
 
8711.3101.03 Netznutzung SAK (+ Fr. 22‘700.46) 
Durch den höheren Stromverbrauch und Leistungsspitzen im 2019 ergaben sich  
Mehraufwände in der Netznutzung. 
 
9500.3637.00 Ertragsanteile / Abschreibungen / Übrige (+ Fr. 8‘400.00) 
Es wurden einige Heizungen mit fossilen Brennstoffen durch umweltfreundlichere 
Wärmepumpen ersetzt und durch das Förderprogramm der Gemeinde unterstützt. 
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Anhang 
 
Finanzielle Zusagen und übrige finanzielle Risiken 
 
Gewährleistungsspiegel 
 

Im Gewährleistungsspiegel werden jene Tatbestände aufgeführt, aus denen sich in Zukunft 
eine wesentliche Verpflichtung des Gemeinwesens ergeben kann (sogenannte 
Eventualverpflichtungen). 
 
Einfache Gesellschaft: 
 
Sachverhalt Angaben zu den gesicherten Leistungen  

(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben) 
Bemerkungen 

Solidarhaftung: 
Zentrums-
überbauung Grub 
(einfache 
Gesellschaft) 

Einfache Gesellschaft mit der Bischof Bau AG; die 
Gesellschafter haften solidarisch gemäss Art. 530 ff. des 
Obligationenrechts; per 31. Dezember 2019 sind keine 
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten in der Bilanz der 
einfachen Gesellschaft bilanziert. 

Vertrag vom 
24. Mai 2011 

 
Eventualverpflichtung MiGeL: 
 

Sachverhalt Angaben zu den gesicherten Leistungen  
(Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben) 

Bemerkungen 

Eventual-
verpflichtung:  
Pauschalen für 
Produkte auf der 
Mittel- und 
Gegenständeliste 
(MiGeL) 

Bis 2017 konnten Pflegeheime und Leistungserbringer 
der Spitex die Kosten für Produkte gemäss der Mittel- 
und Gegenständeliste (MiGeL) den Krankenversicherern 
verrechnen. Aufgrund eines Urteils des Bundes-
verwaltungsgerichts ist die Anwendung dieser Mittel und 
Gegenstände Bestandteil der regulären Pflegeleistung. 
Sie gelten daher als Teil der Pflegekosten, die von den 
Versicherern, den versicherten Personen und der 
öffentlichen Hand getragen werden müssen. Es gilt im 
Moment, die Ergebnisse der politischen Diskussionen 
abzuwarten, bis klar ist, ob und wie hoch eine allfällige 
Nachzahlung zu Lasten der Gemeinde ausfällt. 

keine 

 

Im Übrigen bestehen keine weiteren Eventualverbindlichkeiten oder Gewährleistungen. 
 
Finanzielle Zusicherungen 
 

Keine. 
 
Leasingverträge 
 

Es bestehen keine Leasingverträge. 
 
Finanzielles Risikomanagement 
 

Per 31. Dezember 2019 bestehen keine wesentlichen Eventualverpflichtungen. Ebenfalls gab 
es nach dem Bilanzstichtag keine sonstigen Ereignisse mit einem wesentlichen Einfluss auf 
die zukünftige finanzielle Lage. 
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Anhang 
 
Finanzkennzahlen 
 
Finanzkennzahlen ermöglichen die Beurteilung der finanziellen Lage einer Gemeinde. Ein 
Vergleich über mehrere Jahre liefert wichtige Hinweise und Entscheidungshilfen für die 
finanzielle Führung. Aber auch ein Vergleich der Kennzahlen mit anderen Gemeinden und 
Städten (Benchmarketing) kann wichtige Informationen vermitteln. Von grossem Interesse 
sind die Kennzahlen zudem für die Beurteilung der Bonität durch die Geldgeber der 
Gemeinde, weil diese bei der Festlegung der Konditionen ausschlaggebend sind. Zur 
Steuerung werden die Finanzkennzahlen gemäss Art. 22 FHG verwendet. Es wird 
unterschieden zwischen Kennzahlen erster und zweiter Priorität.  
 
Finanzkennzahlen erster Priorität 
 
 
Kennzahl Berechnung Rechnung 

2019 
Rechnung 
2018 

 

Nettoverschuldungsquotient 
(NS / FE) 

Nettoverschuldung 
Fiskalertrag 

-1.15% -8.76%  

Nettoschuld I (NS)  36‘684.55 -255‘110.58  
Fiskalertrag (FE)  3‘188‘989.39 2‘911‘931.12  
 
Aussage & Interpretation 
Der Nettoverschuldungsquotient sagt aus, welcher Anteil der Fiskalerträge erforderlich wäre, um die 
Nettoschuld abzutragen. Werte bis 100% werden als gut, Werte zwischen 100% und 150% als 
genügend bezeichnet. 
 
 
Kennzahl Berechnung Rechnung 

2019 
Rechnung 
2018 

 

Selbstfinanzierungsgrad  
(SF / NI) 

Selbstfinanzierung 
Nettoinvestitionen 

74.38% 137.90%  

Selbstfinanzierung (SF)  599‘709.35 609‘276.97  
Nettoinvestitionen (NI)  806‘232.53 441‘831.65  
 
Aussage & Interpretation 
Durch die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrad lässt sich festhalten, welchen Anteil ihrer 
Nettoinvestitionen eine Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann. Mittelfristig sollte ein Wert 
von 100% resultieren. 
 
 
Kennzahl Berechnung Rechnung 

2019 
Rechnung 
2018 

 

Zinsbelastungsanteil           
(NZA / LE) 

Nettozinsaufwand 
Laufender Ertrag 

0.33% 0.37%  

Nettozinsaufwand (NZA)  21‘419.80 23‘186.05  
Laufender Ertrag (LE)  6‘397‘037.32 6‘308‘032.89  
 
Aussage & Interpretation 
Der Zinsbelastungsanteil gibt an, welcher Anteil des verfügbaren Einkommens durch den 
Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum, wobei ein 
Zinsbelastungsanteil bis 4% als gut gilt. 
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Finanzkennzahlen zweiter Priorität 
 
 
Kennzahl Berechnung Rechnung 

2019 
Rechnung 
2018 

 

Einwohner Nettoverschuldung 
Anzahl Einwohner 

1'007 1'003  

Nettoschuld I pro Einwohner  -36.43 -254.35  
Nettoschuld II pro Einwohner  -36.43 -254.35  
 
Aussage & Interpretation 
Die Nettoschuld je Einwohner sagt aus, wie hoch die Schuldenbelastung pro Kopf ist. Nettoschulden 
pro Kopf bis Fr. 3‘000 gelten als geringe bis mittlere Verschuldung. 
 
 
Kennzahl Berechnung Rechnung 

2019 
Rechnung 
2018 

 

Selbstfinanzierungsanteil 
(SF / LE) 

Selbstfinanzierung 
Laufender Ertrag 

9.37% 9.66%  

Selbstfinanzierung (SF)  599‘709.35 609‘276.97  
Laufender Ertrag (LE)  6‘397‘037.32 6‘308‘032.89  
 
Aussage & Interpretation 
Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft darüber, welchen Anteil ihres Ertrages eine Gemeinde 
zur Finanzierung ihrer Investitionen aufwenden kann. Werte über 20% bezeichnet man als gut, 
Ergebnisse unter 10% als schlecht. 
 
 
Kennzahl Berechnung Rechnung 

2019 
Rechnung 
2018 

 

Kapitaldienstanteil           
(KD / LE) 

Nettozinsaufwand 
+ Abschreibungen 
Laufender Ertrag 

5.08% 4.63%  

Kapitaldienst (KD)  325‘119.80 292‘086.05  
Laufender Ertrag (LE)  6‘397‘037.32 6‘308‘032.89  
 
Aussage & Interpretation 
Der Kapitaldienstanteil ist ein Mass für die Belastung des Haushaltes durch die Kapitalkosten. Er 
zeigt auf, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen 
(=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum 
hin, wobei bis 15% tragbare Belastung beschrieben wird. 
 
 
Kennzahl Berechnung Rechnung 

2019 
Rechnung 
2018 

 

Bruttoverschuldungsanteil 
(BS / LE) 

Bruttoschulden 
Laufender Ertrag 

72.03% 73.95%  

Bruttoschulden (BS)  4‘607‘811.50 4‘664‘709.95  
Laufender Ertrag (LE)  6‘397‘037.32 6‘308‘032.89  
 
Aussage & Interpretation 
Mit Hilfe des Bruttoverschuldungsanteils lässt sich beurteilen, ob die Verschuldung in einem 
angemessenen Verhältnis zu den Erträgen steht. Ein Bruttoverschuldungsanteil bis 100% gilt als gut. 
Liegt die Kennzahl auf über 150%, ist sie als schlecht einzustufen 
 
 
 

34



Kennzahl Berechnung Rechnung 
2019 

Rechnung 
2018 

 

Investitionsanteil (BI / GA) Bruttoinvestitionen 
Gesamtaufwand 

12.30% 7.24%  

Bruttoinvestitionen (BI)  806‘232.53 439‘941.57  
Gesamtausgaben (GA)  6‘555‘260.50 6‘075‘597.49  
 
Aussage & Interpretation 
Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität der Gemeinde im Bereich der Investitionen auf. Ab einem 
Wert von 20% spricht man von einer starken Investitionstätigkeit. 
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